
13 S 171/08

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Beschluss vom 2.4.2008

Tenor

Der Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Sig-
maringen vom 6. September 2007 - 5 K 715/05 - wird abgelehnt.

Der Kläger trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens.

Der Streitwert für das Zulassungsverfahren wird auf 10.000,– EUR festgesetzt.

Gründe

Der auf das Vorliegen ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit des verwaltungsgerichtlichen Urteils
(§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) gestützte Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung hat keinen
Erfolg.

Das Verwaltungsgericht hat mit dem angefochtenen Urteil die auf seine Einbürgerung gerichtete
Verpflichtungsklage des Klägers abgewiesen. In den Entscheidungsgründen wird ausgeführt, dem
Kläger stehe kein Einbürgerungsanspruch zu. Er sei nicht in der Lage, den Lebensunterhalt für sich
und seine Familie ohne Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch des Sozialgesetzbuchs
zu bestreiten (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 StAG a. F.). Aktuell beziehe er zwar keine derartigen Leistungen; er
habe jedoch in der Vergangenheit bis zum 31.5.2007 Leistungen nach SGB II bezogen. Es sei auch
zu erwarten, dass in naher Zukunft wieder ein Leistungsbezug stattfinden werde. Der Kläger ha-
be in der mündlichen Verhandlung Einkünfte aus seinem Gewerbetrieb in Höhe von 800 bis 1.200
EUR und den Verdienst seiner Ehefrau in Höhe von 400 EUR angegeben; die monatliche Warm-
miete betrage nach seinen Angaben 630 EUR plus Stromkosten in Höhe von 50 EUR. Selbst in
Monaten mit hohem Ertrag lägen die Einkünfte unter dem Regelsatz des § 20 Abs. 2 SGB II für
zwei Erwachsene und zwei Kinder. Weiter stehe der Einbürgerung des Klägers der Ausschlussgrund
des § 11 Satz 1 Nr. 2 StAG a. F. entgegen. Er habe bis 2001 die PKK/ERNK aktiv unterstützt. Ob
allein die Unterzeichnung der „PKK-Selbsterklärung“ für sich genommen eine Unterstützung der
PKK darstelle, könne offenbleiben, weil er weitere gewichtige Unterstützungshandlungen geleistet
habe. So habe er Spendengelder gesammelt, das offizielle Organ der PKK/ERNK verbreitet und an
Demonstrationen und Veranstaltungen teilgenommen; weiter sei er vom LG Augsburg wegen ge-
meinschaftlicher Nötigung verurteilt worden, weil er eine Kreuzung blockiert habe, nachdem er zur
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Teilnahme an einer PKK-nahen Veranstaltung angereist und diese verboten worden sei. Ihm sei es
weder im Verwaltungs- noch im Gerichtsverfahren auch nur ansatzweise gelungen, eine individuelle
Abwendung von diesen Bestrebungen glaubhaft zu machen. Sein gesamtes Verhalten während des
Verfahrens und insbesondere auch in der mündlichen Verhandlung sei darauf gerichtet gewesen, sein
früheres Verhalten zu bagatellisieren und – wenn überhaupt – nur das zuzugeben, was ihm anhand
der beigezogenen Akten nachzuweisen gewesen sei. Dies gelte auch in Bezug auf die Unterzeich-
nung der „PKK-Selbsterklärung“. Nachdem er sich im Strafverfahren inhaltlich zur PKK bekannt
habe, mache er im Einbürgerungsverfahren geltend, den Inhalt der Erklärung nicht verstanden zu
haben.

Der Kläger macht in der Begründung seines Antrags auf Zulassung der Berufung geltend, es be-
stünden ernstliche Zweifel an der Entscheidung des Gerichts. Aufgrund der bestehenden Einkom-
mensverhältnisse sei entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts der Bedarf der Familie ohne
Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen gesichert, weil er neben den vom Verwaltungsgericht be-
rücksichtigten Bezügen zusätzlich noch 308 EUR Kindergeld erhalte. Ferner übe er seit dem 1.1.2008
eine Nebentätigkeit aus, für die er ein monatliches Gehalt von gerundet 400 EUR beziehe. Weiter
liege kein Ausschlussgrund gemäß § 11 Satz 1 Nr. 2 StAG a. F. vor. Richtig sei, dass er die PKK/ERNK
in der Vergangenheit unterstützt habe. Es hätten Sammlungen von Spendengeldern stattgefunden,
des Weiteren habe er die „PKK-Selbsterklärung“ unterzeichnet und in der Vergangenheit an Veran-
staltungen teilgenommen, die von der PKK/ERNK initiiert gewesen seien. Er habe jedoch glaubhaft
gemacht, sich von der früheren Unterstützung der PKK/ERNK abgewandt zu haben. Seine Unter-
stützungshandlung stelle sich im Hinblick auf die Unterzeichnung der „PKK-Selbsterklärung“ nicht
als so gewichtig dar, wie dies vom Verwaltungsgericht dargelegt werde. Die letzte Straftat wegen Zu-
widerhandlung des Betätigungsverbots liege über zehn Jahre zurück. Mittlerweile sei er verheiratet,
habe zwei Kinder und lebe von einer selbständigen Tätigkeit und einer Nebentätigkeit. Er sei zu dem
Bewusstsein gelangt, dass er gewaltbesetzte Aktionen nicht mehr unterstütze. Er habe sich von den
Zielen der PKK/ERNK distanziert und dokumentiere dies, indem er entsprechende Veranstaltungen
nicht mehr besuche.

Aus diesem Vorbringen ergeben sich keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der verwaltungs-
gerichtlichen Entscheidung.

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung im Sinn des § 124
Abs. 2 Nr. 1 VwGO liegen vor, wenn unter Berücksichtigung der jeweils dargelegten Gesichtspunkte
(§ 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO) die Richtigkeit des angefochtenen Urteils weiterer Prüfung bedarf, ein
Erfolg der angestrebten Berufung nach den Erkenntnismöglichkeiten des Zulassungsverfahrens mit-
hin möglich ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 10.3.2004 - 7 AV 4/03 -, DVBl. 2004, 838). Es kommt
dabei darauf an, ob vom Antragsteller ein einzelner tragender Rechtssatz oder eine erhebliche Tat-
sachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten derart in Frage gestellt worden ist, dass der
Erfolg des Rechtsmittels mindestens ebenso wahrscheinlich ist wie sein Misserfolg (vgl. BVerfG, Be-
schluss vom 3.3.2004 - 1 BvR 461/03 -, juris und vom 23.6.2000 - 1 BvR 830/00 -, DVBl. 2000, 1458).
Dazu müssen zum einen die angegriffenen Rechtssätze oder Tatsachenfeststellungen – zumindest im
Kern – zutreffend herausgearbeitet werden (vgl. hierzu VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 30.4.1997
- 8 S 1040/97 -, VBlBW 1997, 299). Zum anderen sind schlüssige Bedenken gegen diese Rechtssätze

2



oder Tatsachenfeststellungen aufzuzeigen, wobei sich der Darlegungsaufwand im Einzelfall nach den
Umständen des jeweiligen Verfahrens richtet (vgl. VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 27.7.1997 - 7
S 216/98 -, VBlBW 1998, 378 m. w. N.), insbesondere nach Umfang und Begründungstiefe der Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts. Der Streitstoff muss dabei unter konkreter Auseinandersetzung
mit dem angefochtenen Urteil gesichtet, rechtlich durchdrungen und aufbereitet werden; erforder-
lich ist eine fallbezogene Begründung, die dem Berufungsgericht eine Beurteilung der Zulassungs-
frage ohne weitere eigene aufwendige Ermittlungen ermöglicht (vgl. hierzu BVerwG, Beschluss vom
30.6.2006 - 5 B 99/05 -, juris). Selbst wenn aber – auf die Argumentation des Verwaltungsgerichts
bezogen – rechtliche Zweifel im oben genannten Sinn gegeben sind, ist ein Zulassungsantrag ab-
zulehnen, wenn das Urteil jedenfalls im Ergebnis richtig ist; in diesem Fall wird nämlich ein Beru-
fungsverfahren nicht zu einer Abänderung im Sinn des jeweiligen Beteiligten führen (siehe BVerwG,
Beschluss vom 10.3.2004, a. a. O.).

1. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO liegen
nicht vor, soweit der Kläger geltend macht, entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts sei er
zur Sicherung des Lebensunterhalts seiner Familie in der Lage.

a) Allerdings ist der Kläger nicht gehindert, sowohl den Kindergeldbezug als auch die mittlerweile
ausgeübte Nebentätigkeit im Zulassungsverfahren vorzubringen. Bei dem Kindergeldbezug handelt
es sich um keine neue Tatsache. Er hat schon im Zeitpunkt der Entscheidung des Verwaltungsge-
richts vorgelegen, ist von diesem aber nicht berücksichtigt worden. Diese Nichtberücksichtigung
beruht zwar nicht auf einem Fehler des Verwaltungsgerichts, sondern darauf, dass ihn der Kläger
auf die Frage nach seinen Einkünften nicht erwähnt hat. Dies führt indes nicht dazu, dass er im
Zulassungsverfahren präkludiert und damit gehindert wäre, ernstliche Zweifel mit der fehlenden
Berücksichtigung des Kindergeldes zu begründen. Bei der Prüfung, ob der Zulassungsgrund des
§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO vorliegt, sind auch solche nach materiellem Recht entscheidungserheb-
liche und erstmals innerhalb der Antragsfrist vorgetragene Tatsachen zu berücksichtigen, die vom
Verwaltungsgericht deshalb im Zeitpunkt seiner Entscheidung außer Betracht gelassen wurden, weil
sie von den Beteiligten nicht vorgetragen und mangels entsprechender Anhaltspunkte auch nicht von
Amts wegen zu ermitteln waren (vgl. BVerwG, Beschluss vom 14.6.2002 - 7 AV 1.02 -, NVwZ-RR
2002, 894).

Die erst nach Zustellung des verwaltungsgerichtlichen Urteils aufgenommene Nebenbeschäftigung
ist ebenfalls zu berücksichtigen. Ein Urteil ist auch dann im Sinne des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO
unrichtig, wenn es mit dem materiellen Recht wegen einer Änderung der Sach- oder Rechtslage
nicht mehr in Einklang steht (vgl. Kopp/Schenke, 15. Aufl. 2007, § 124 Rn. 7c).

b) Indes bestehen auch unter Berücksichtigung des Kindergeldbezugs und der seit kurzem zusätzlich
zu seiner selbständigen Tätigkeit ausgeübten Nebentätigkeit des Klägers keine ernstlichen Zweifel
an der Annahme des Verwaltungsgerichts, er sei nicht in der Lage, den Lebensunterhalt für sich und
seine Familie ohne Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch des Sozialgesetzbuchs zu be-
streiten (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 StAG a. F.). Denn auch wenn man diese Gesichtspunkte in die Bewertung
einbezieht, ist die Auffassung des Verwaltungsgerichts, es sei zu erwarten, dass in naher Zukunft
wieder ein Leistungsbezug stattfinden werde, im Ergebnis nicht ernsthaft in Frage gestellt.
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Hierbei ist davon auszugehen, dass bei der Frage, ob der Lebensunterhalt ohne die Inanspruchnah-
me von Leistungen nach dem Zweiten oder dem zwölften Buch des Sozialgesetzbuchs gesichert ist,
nicht nur auf die aktuelle Situation abzustellen ist, sondern es ist auch eine gewisse Nachhaltigkeit
zu fordern. Es ist eine Prognose darüber anzustellen, ob der Einbürgerungsbewerber voraussicht-
lich dauerhaft in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt aus eigenen Einkünften zu sichern (Urteil des
Senats vom 12.3.2008 - 13 S 1487/06 - juris; Berlit, GK-StAR, § 10 Rn. 230 f.; vgl. auch VG Berlin,
Urteil vom 16.8.2005 - 2 A 99.04 -, juris; VG Braunschweig, Urteil vom 15.7.2003 - 5 A 89/03 -, juris;
zur vergleichbaren Situation im Ausländerrecht: BVerwG, Beschluss vom 13.10.1983 - 1 B 115/83 -,
NVwZ 1984, 381; Beschluss des Senats vom 13.3.2008 - 13 S 2524/07 -). Bei der Beurteilung, ob
der Lebensunterhalt durch eine eigene Erwerbstätigkeit gesichert ist, muss sowohl die bisherige Er-
werbsbiographie als auch die gegenwärtige berufliche Situation des Einbürgerungsbewerbers in den
Blick genommen werden. Dabei sind die Anforderungen aber nicht zu überspannen. Wenn jemand
langfristig in einem gesicherten Arbeitsverhältnis steht, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die-
ses auch in Zukunft weiter bestehen wird. Allein die allgemeinen Risiken des Arbeitsmarktes oder
das relativ höhere Arbeitsmarktrisiko von Ausländern stehen einer positiven Prognose nicht entgegen
(vgl. Berlit, GK-StAR, § 10 Rn. 232).

Wendet man diese Grundsätze auf den Fall des Klägers an, fällt die Prognose selbst dann negativ aus,
wenn man von seinen Angaben ausgeht und die von dem Beklagten angeführten Zweifel an deren
Richtigkeit außer Betracht lässt. Der Kläger war ab dem 1.9.2003 arbeitslos und hat in der Zeit vom
4.4.2004 bis zum 31.5.2007 – also über drei Jahre lang – Arbeitslosenhilfe bzw. Arbeitslosengeld II
bezogen. Erst seit diesem Zeitpunkt erzielt er Einnahmen aus seiner selbständigen Tätigkeit (Ände-
rungsschneiderei, Verkauf von Lederwaren) in einer Höhe, die ihn derzeit nach eigenen Angaben
zusammen mit dem Einkommen seiner Ehefrau in Höhe von 400 EUR monatlich und dem Kin-
dergeld dazu befähigt, den Lebensunterhalt seiner Familie zu sichern. Auch nach den Angaben des
Klägers liegen seine Einkünfte indes nur geringfügig über dem Regelbedarf. Außerdem weisen die
angegebenen Einnahmen aus der selbständigen Tätigkeit des Klägers erhebliche Schwankungen auf.
In Bezug auf die erst nach Zustellung des verwaltungsgerichtlichen Urteils aufgenommene Neben-
tätigkeit fehlt bislang jede Nachhaltigkeit. Allein schon der zeitliche Zusammenhang zwischen der
Aufnahme dieser Nebentätigkeit und der Zustellung des klagabweisenden erstinstanzlichen Urteils
sowie deren bislang nur kurze Dauer von etwas mehr als drei Monaten legt die Vermutung nahe,
dass es sich hierbei nicht um eine dauerhafte und nachhaltige Beschäftigung handelt. Nach alledem
ist weder die selbständige Tätigkeit des Klägers noch seine Nebentätigkeit mit einem langfristig ge-
sicherten Arbeitsverhältnis vergleichbar, das eine positive Prognose erlauben könnte.

2. Ohne Erfolg in der Sache macht der Kläger ferner geltend, die Entscheidung des Verwaltungsge-
richts sei in der Sache auch deshalb falsch, weil er entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts
glaubhaft gemacht habe, sich von der früheren Unterstützung der PKK/ERNK abgewandt zu haben.

a) Sollen „ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils“ gerade hinsichtlich einer Tatsachen- oder
Beweiswürdigung – wie sie auch im vorliegenden Fall erfolgt ist – geltend gemacht werden, sind
besondere Anforderungen an die Darlegung der Zulassungsgründe zu stellen (vgl. hierzu Nieders.
OVG, Beschluss vom 18.1.2001 - 4 L 2401/00 -, juris). Nach § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO entscheidet
nämlich das Verwaltungsgericht nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewon-

4



nenen Überzeugung. Es ist bei der Würdigung aller erheblichen Tatsachen – nicht nur des Ergeb-
nisses einer gegebenenfalls durchgeführten förmlichen Beweisaufnahme, sondern auch des Inhalts
der Akten, des Vortrags der Beteiligten, eingeholter Auskünfte usw. – frei, d. h. nur an die innere
Überzeugungskraft der in Betracht kommenden Gesichtspunkte und Argumente, an die Denkgeset-
ze, anerkannten Erfahrungssätze und Auslegungsgrundsätze gebunden (vgl. Kopp/Schenke, VwGO,
15. Aufl., 2007, § 108 Rdnr. 4 m. w. N.). Ist das Gericht unter umfassender Würdigung des Aktenin-
halts und der Angaben der Beteiligten (sowie gegebenenfalls des Ergebnisses einer Beweisaufnahme)
zu der Überzeugung gelangt, dass entscheidungserhebliche Tatsachen vorliegen oder nicht, können
ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der Würdigung nicht schon durch die Darlegung von Tatsa-
chen hervorgerufen werden, die lediglich belegen, dass auch eine inhaltlich andere Überzeugung
möglich gewesen wäre oder dass das Berufungsgericht bei seiner Würdigung nach Aktenlage (für die
Würdigung des Ergebnisses einer Beweisaufnahme durch das Verwaltungsgericht fehlt dem Beru-
fungsgericht im Zulassungsverfahren ohnehin regelmäßig der im Einzelfall wesentliche persönliche
Eindruck von den Beteiligten und Zeugen) zu einem anderen Ergebnis gelangen könnte. Vielmehr
bedarf es der Darlegung erheblicher Fehler bei der Tatsachen- oder Beweiswürdigung, die etwa dann
vorliegen können, wenn das Gericht von einem unrichtigen oder unvollständigen Sachverhalt ausge-
gangen ist, gegen Denkgesetze verstoßen oder gesetzliche Beweisregeln missachtet hat (vgl. BVerwG,
Urteil vom 5.7.1994 - 9 C 158.94 -, InfAuslR 1994, 424; VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 12.12.2005
- 11 S 2318/04 -; Senatsbeschluss vom 23.8.2007 - 13 S 300/07 -).

b) Soweit der Kläger in diesem Zusammenhang rügt, seine Unterstützungshandlung stelle sich im
Hinblick auf die Unterzeichnung der „PKK-Selbsterklärung“ nicht als so gewichtig dar, wie dies
vom Verwaltungsgericht dargelegt werde, ist das Verwaltungsgerichts nicht von einer unzutreffen-
den Bewertung des Sachverhalts ausgegangen. Zum einen kommt es für die Frage, ob der Kläger in-
kriminierte Bestrebungen unterstützt hat, auf die Unterzeichnung der „PKK-Selbsterklärung“ nicht
entscheidungserheblich an; das Verwaltungsgericht hat ausdrücklich offen gelassen, ob die Unter-
zeichnung der „PKK-Selbsterklärung“ für sich allein genommen eine Unterstützung der PKK dar-
stellt, weil der Kläger weitere gewichtige Unterstützungshandlungen geleistet habe. Zum anderen
ergibt sich aus der von dem Kläger angeführten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(Urteile vom 22.2.2007 - 5 C 20.05 -, BVerwGE 128, 140 = NVwZ 2007, 956 und - 5 C 10.06 -
) nicht, dass die Unterzeichnung der „PKK-Selbsterklärung“ im Einbürgerungsverfahren überhaupt
nicht berücksichtigt werden darf; das Bundesverwaltungsgericht hat lediglich entscheiden, allein die
Unterzeichnung dieser Erklärung rechtfertige nicht die Annahme, der Unterzeichner habe Bestre-
bungen i.S.v. § 11 Satz 1 Nr. 2 StAG a. F. unterstützt. Liegen wie hier zahlreiche weitere Aktivitäten
vor, darf die Unterzeichnung der „PKK-Selbsterklärung“ in die Gesamtwürdigung eingestellt wer-
den (vgl. BVerwG, Urteil vom 22.2.2007 - 5 C 21.06 -, Buchholz 130 § 11 StAG Nr. 4).

Weshalb das Verwaltungsgericht schließlich bei der Frage des Abwendens das Gewicht der „PKK-
Selbsterklärung“ verkannt haben sollte, ist nicht ersichtlich. Insoweit hat es lediglich als einen von
vielen Belegen für seine Auffassung, der Kläger versuche, seine Aktivitäten zu verharmlosen, ange-
führt, er habe im Gerichtsverfahren erstmals geltend gemacht, den Inhalt der Erklärung nicht ver-
standen zu haben, während er sich im Strafverfahren noch inhaltlich zur PKK bekannt habe. Damit
stellt das Verwaltungsgericht nicht auf die Unterzeichnung der „PKK-Selbsterklärung“ als solche ab,
sondern auf die – nach Ansicht des Gerichts – verharmlosenden Einlassungen des Klägers hierzu.
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c) Weiter verhilft auch der Hinweis des Klägers auf den angeblich langen Zeitraum, in dem er keine
Aktivitäten mehr entfaltet habe, seinem Zulassungsantrag nicht zum Erfolg. Auch insoweit hat das
Verwaltungsgericht keinen falschen rechtlichen Maßstab angelegt. Fraglich ist schon, ob dieser Vor-
trag des Klägers tatsächlich zutrifft. Der Beklagte trägt vor, der Kläger habe noch im März 2005 an
einer Versammlung teilgenommen, bei der der Anwalt Öcalans über dessen Haftbedingungen infor-
miert habe; das Verwaltungsgericht hat sich bei seiner Bewertung aus Nachweisgründen allein auf
die Aktivitäten des Klägers beschränkt, die zu strafrechtlichen Verurteilungen geführt haben. Un-
abhängig davon ist in der Rechtsprechung des Senats geklärt, dass allein der bloße Zeitablauf kein
Abwenden von inkriminierten Bestrebungen belegen kann. Vielmehr muss zusätzlich ein innerer
Vorgang stattgefunden haben, der sich auf die inneren Gründe für die Handlungen bezieht und
nachvollziehbar werden lässt, dass diese so nachhaltig entfallen sind, dass mit hinreichender Ge-
wissheit zukünftig die Verfolgung oder Unterstützung derartiger Bestrebungen – auch in Ansehung
der durch die Einbürgerung erworbenen gesicherten Rechtsposition – auszuschließen ist (vgl. zuletzt
Urteil des Senats vom 20.2.2008 - 13 S 457/06 -). Hiervon ist auch das Verwaltungsgericht zutreffend
ausgegangen. Auf der Grundlage einer ausführlichen Anhörung des Klägers in der mündlichen Ver-
handlung und einer umfassenden Würdigung seines Vorbringens ist es in seinem Einzelfall zu dem
Ergebnis gekommen, dass diese Voraussetzungen für ein glaubhaftes Abwenden von inkriminierten
Bestrebungen nicht gegeben sind. Ein erheblicher Fehler bei der Tatsachen- oder Beweiswürdigung,
der etwa dann vorliegen kann, wenn das Gericht von einem unrichtigen oder unvollständigen Sach-
verhalt ausgegangen ist, gegen Denkgesetze verstoßen oder gesetzliche Beweisregeln missachtet hat,
ist somit auch insoweit nicht dargetan.

d) Schließlich bestehen auch an der Richtigkeit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts keine
ernstlichen Zweifel, soweit der Kläger sich darauf beruft, er habe glaubhaft gemacht, sich von der
früheren Unterstützung der PKK/ERNK abgewandt zu haben. Er hat insoweit keine erheblichen
Gründe vorgebracht, die dafür sprechen, dass das verwaltungsgerichtliche Urteil im Ergebnis ei-
ner rechtlichen Prüfung nicht standhalten wird. Im Wesentlichen versucht er zu belegen, dass das
Verwaltungsgericht bei der Würdigung der Tatsachen auch zu einem anderen Ergebnis hätte gelan-
gen können. Er setzt der Bewertung des Verwaltungsgerichts seine eigene Bewertung entgegen und
wiederholt im Wesentlichen seinen bisherigen Vortrag, mit dem sich das Verwaltungsgericht bereits
eingehend befasst hat. Es hat ihn ausführlich in der mündlichen Verhandlung angehört und ist auf-
grund des persönlichen Eindrucks, den es hierbei von ihm gewonnen hat, nachvollziehbar zu dem
Schluss gekommen, die vorgetragene Abwendung von den inkriminierten Bestrebungen im Sinne
des § 11 Satz 1 Nr. 2 StAG a. F. sei unglaubhaft; in dem angefochtenen Urteil setzt es sich hierbei im
Einzelnen über mehrere Seiten hinweg mit dem Vorbringen des Klägers auseinander. Diese detail-
liert, schlüssig und nachvollziehbar begründete Würdigung des Verwaltungsgerichts hat der Kläger –
gemessen an den unter a) genannten Grundsätzen – nicht ernstlich in Zweifel gezogen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 2 VwGO; die Streitwertfestsetzung folgt aus § 52
Abs. 2 GKG.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO).

Vorinstanz: VG Sigmaringen, Urteil vom 6.9.2007, 5 K 715/05
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